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1. Änderung Teilflächennutzungsplan Strießen i. Z. m. der Aufstellung des vorha­
benbezogenen Bebauungsplanes (vBP) „Photovoltaikanlage Medessen" 

Beteiligung als TöB im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB 

Vorgelegte Unterlagen 
• Entwurf Plan vom März 2021 
• Entwurf Begründung vom März 2021 
• Entwurf Umweltbericht vom März 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu der im Zusammenhang mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans er­
forderlichen Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen seitens der Fachbereiche der 
Landkreisverwaltung keine grundsätzlichen Einwände. 

1. Belange Gebietliche Planung 

In der vorliegenden Planfassung wurde der Geltungsbereich um ca. 3,2 ha auf 14,2 ha erwei­
tert. Hierzu bestehen keine Einwände. 

Wie bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gefordert, ist es verfahrensrechtlich er­
forderlich, die Darstellungen des Ursprungsplans und des Änderungsplans gegenüberzustellen 
(Planauszug). Die Basisdaten liegen dem Büro vor, wie der Beschreibung und Abbildung 2 der 
Begründung (Seite 9) zu entnehmen ist. Die Beschreibung in der Begründung ist nicht aus­
reichend. 

2. Belange Kreisstraßen 

Gegenwärtig befinden sich keine investiven Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen im Be­
reich der 1. Änderung des Teilflächennutzungsplans in der Objektplanung. Es bestehen keine 
Einwände. 
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Zu Punkt 4.1Satz1 der Begründung wird der Hinweis gegeben, dass die K 8550 in nordöst­
licher Richtung nicht die B 101, sondern die S 40 und die Stadt Großenhain erreicht. 

3. Agrarstrukturelle Belange 

Bei der geplanten Fläche handelt es sich um eine ertragsschwache, drainierte Ackerfläche mit 
einer durchschnittlichen Ackerzahl von 38. 

Der Flächenabgang ist für die betroffenen Landwirtschaftsbetriebe nach derzeitigen Erkennt­
nissen nicht existenzbedrohend, aber dennoch mit Einkommensverlusten verbunden. Der 
landwirtschaftliche Flächenverbrauch ist deshalb auf das unbedingt notwendige Maß zu be­
grenzen. 

Es wird angeregt, dass für die Nutzung von Solarenergie/Photovoltaikanlagen grundsätzlich 
keine Freiflächen in Anspruch genommen werden, sondern die Ansiedlung vorrangig auf be­
reits versiegelten oder vorbelasteten Flächen (Dachflächen und Konversionsflächen) erfolgt. 

4. Belange Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich der 1. Änderung werden keine Kulturdenkmale im Sinne von § 2 
SächsDSchG berührt. 

5. Belange Abfall, Altlasten, Boden und Immissionsschutz 

Es bestehen zur 1. Änderung des FNP Strießen keine Einwände. 

6. Belange Naturschutz 

Zur Planung bestehen keine naturschutzrechtlichen Bedenken. Die artenschutzrechtlichen Be­
lange werden im Bebauungsplanverfahren geltend gemacht. 

7. Belange Wasser 

Forderungen: 

Eine abschließende Klärung zu den „Drainagen und Gräben (Drainagesystem)" mit aussage­
und prüffähigen Unterlagen wird gefordert. 

Hinweis: 

Im Rahmen des B-Planverfahrens „Photovoltaikanlage Medessen" der Gemeinde Priestewitz 
(i. d. F. März 2021) muss die vorgenannte Forderung erfüllt werden. Wir verweisen auf die 
ausführliche Begründung zum anhängigen B-Planverfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 

' ~ 1. / 
An rea 







 

Stellungnahme zum Vorhaben 
Medessen, Priestewitz, Flst. 238/4, 239/7, 240/2, 240/12, 242/10, 243/9, 
244/6, 260/23, 260/65, 283/12, vorhabenbezogener Bebauungsplan „Pho-
tovoltaikanlage Medessen“ (Vorentwurf) 
Strießen, Priestewitz, Flächennutzungsplan (Entwurf, 1. Änderung), Lkr. 
Meißen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Planunterlagen zu o.g. Vorhaben. Im Rah-
men der Beteiligung der TÖB gibt das Landesamt für Archäologie folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Die archäologische Relevanz des Vorhabenareals belegen archäologische 
Kulturdenkmale aus dem Umfeld, die nach § 2 SächsDschG Gegenstand des 
Denkmalschutzes sind (Siedlungsspuren unbekannter Zeitstellung [D-44240-
07], mittelalterlicher Ortskern [D-44710-01]). 
 
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauar-
beiten müssen durch das Landesamt für Archäologie im von Bautätigkeit be-
troffenen Areal archäologische Grabungen durchgeführt werden. Auftretende 
Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren. 
 
Diese beiden Sätze sind als Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen, 
um die Untere Bauaufsichtsbehörde und den künftigen Vorhabenträger oder 
Bauherren von der Genehmigungspflicht zu informieren. 

 
Nach § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbe-
hörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt 
oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale be-
finden.  
Der Vorhabenträger wird im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt 
(§ 14, Abs. 3 SächsDschG).  
Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen 
werden in einer zwischen Vorhabenträger und Landesamt für Archäologie ab-
zuschließenden Vereinbarung verbindlich festgehalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Patricia van der Burgt 
Referentin 
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Hausanschrift: 

Landesamt für Archäologie Sach-

sen 

Zur Wetterwarte 7 

01109 Dresden 

 

www.archaeologie.sachsen.de 

 

Bankverbindung: 

Hauptkasse des Freistaates  

Sachsen 

Deutsche Bundesbank 

IBAN:  

DE06 8600 0000 0086 0015 19 

BIC: MARK DEF1 860  

 

Verkehrsverbindung: 

Zu erreichen mit  

Straßenbahnlinie 7 –  

Industriepark Klotzsche 

Buslinie 70 – Hugo-Junkers-Ring 
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